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„Unfallfreiheit“ trotz mehrerer reparierter Blech- oder Einfach-

schäden

Der – im Kfz-Handel einheitlich verwendete – Begriff der Unfallfreiheit besagt, dass ein Fahrzeug

keinen Schaden erlitten hat, der als erheblich anzusehen ist. Ob ein Schaden erheblich ist, bes-

timmt sich nach der Verkehrsauffassung, die nur geringfügige, ausgebesserte Blech- oder Einfach-

schäden aus dem Begriff der Unfallfreiheit ausklammert. Deshalb ist ein gebrauchtes Fahrzeug

nicht schon dann als „Unfallfahrzeug“ anzusehen, wenn es mehrere reparierte Blech- oder Ein-

fachschäden aufweist.

OLG Karlsruhe, Urteil vom 29.08.2007 – 7 U 111/07

Sachverhalt: Der Kläger verlangt von der Beklagten die Rückabwicklung eines Kaufvertrags über einen

gebrauchten Pkw. Das Landgericht hat seiner Klage stattgegeben, da das Fahrzeug entgegen der ver-

traglich vereinbarten Beschaffenheit  nicht unfallfrei  sei,  sondern rundherum Vorschäden – kleine

Beulen, Schrammen, Kratzer- und Streifschäden – aufgewiesen habe, die vor dem Verkauf an den

Kläger ausgebessert und überlackiert worden seien.

Mit der Berufung verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Zur Begründung trägt sie

vor, dass es sich bei den ausgebesserten Vorbeschädigungen an dem Fahrzeug um Bagatellschäden ge-

handelt habe, welche die Unfallfreiheit des Fahrzeugs nicht infrage stellten. Zudem sei das Landgericht

aufgrund fehlerhafter Beweiswürdigung zu dem Ergebnis gelangt, dass der Kläger bei den Vertragsver-

handlungen nicht umfassend über die vorhandenen Vorschäden aufgeklärt worden sei. Das Rechtsmit-

tel hatte Erfolg.

Aus den Gründen: II. … Der Kläger kann von der Beklagten keine Rückabwicklung des zwischen den

Parteien geschlossenen Kaufvertrags aus §§ 346 I, 434, 437 Nr. 2, 440 BGB, § 323 V BGB, § 326 V BGB

verlangen.

1.  Entgegen der Auffassung der Beklagten bestehen allerdings keine konkreten Anhaltspunkte für

Zweifel  an  der  Richtigkeit  oder  Vollständigkeit  der  entscheidungserheblichen  Tatsachen.  Das

Landgericht hat die angebotenen Beweise zu der behaupteten Aufklärung über die Vorschäden des

Fahrzeugs und die Bestimmung des Begriffs „Unfallschaden“ erhoben und ist mit nachvollziehbarer Be-

gründung zu dem Ergebnis gelangt, dass nicht festgestellt werden kann, ob die Zeugen … die Wahrheit

gesagt haben …
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2. Das vom Kläger erworbene Fahrzeug war jedoch nicht mangelhaft.

a) Die Parteien haben ausweislich des schriftlichen Kaufvertrags vereinbart, dass das Fahrzeug keine

Unfallschäden aufweist. Ob es sich hierbei um eine Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 I 1 BGB

handelt, wie das Landgericht ausführt, oder die Auffassung des Klägers zutrifft, dass eine Beschaffen-

heitsgarantie nach § 443 I BGB vereinbart wurde, kann offenbleiben, da das verkaufte Fahrzeug keinen

Unfallschaden hatte.

Der Begriff der Unfallfreiheit wird im Kraftfahrzeughandel einheitlich verwendet. Er besagt, dass ein

Fahrzeug keinen Schaden erlitten hat, der als erheblich anzusehen ist. Die Erheblichkeit eines Scha-

dens bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung, die nur geringfügige, ausgebesserte Blech- oder Ein-

fachschäden aus dem Begriff  der Unfallfreiheit  ausklammert (vgl.  OLG Köln, DAR 1975, 327; OLG

Hamm, OLGR 1995, 55; OLG Karlsruhe, OLGR 2001, 301; OLG Rostock, Urt. v. 17.12.2003 – 6 U 227/02,

OLGR 2005, 46; OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.12.2004 – 14 U 33/04; Reinking/Eggert, Der Autokauf, 9. Au-

fl., Rn. 1388 m. w. Nachw.).

Danach  ist  hier  davon  auszugehen,  dass  das  Fahrzeug  keine  Unfallschäden  hatte.  Zwischen  den

Parteien ist unstreitig,  dass das Fahrzeug rundherum Parkschäden unterhalb der Fensterscheiben

aufwies (Kratzer, Schrammen, Streifschäden und geringfügige Blechschäden), die darauf beruhten,

dass der Vorbesitzer beim Ein- und Ausfahren aus seiner Garage mehrfach an dem Garagentor hän-

gengeblieben war und dadurch die Schäden verursacht hat. Ausweislich des im Berufungsrechtszug im

Original  vorgelegten Gutachtens des Sachverständigen L sind zudem geringe Spachtelarbeiten im

Bereich des hinteren linken und rechten Kotflügels durchgeführt worden, und es erfolgte auch eine

Lackierung oberhalb des Fensters hinten links. Zur Beseitigung dieser Vorschäden erfolgte unstreitig

eine Neulackierung unterhalb der Fensterscheiben für 1.600 €, die als Versicherungsschaden abgerech-

net werden konnte. Jede einzelne dieser reparierten Beschädigungen stellt bei einem zum Kaufzeit-

punkt neun Jahre alten Fahrzeug keinen Unfallschaden dar, sondern ist eine Bagatelle. Die Summe

mehrerer ordnungsgemäß reparierter Bagatellschäden führt ebenfalls nicht dazu, dass nunmehr ein

Unfallschaden vorliegt (ebenso OLG Karlsruhe, OLGR 2001, 301; OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.12.2004 –

14 U 33/04, ZfS 2005, 130).

b) Da die Parteien hier eine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen haben oder eine Beschaffenheits-

garantie  von der  Beklagten übernommen wurde,  kommt es  nicht  darauf  an,  ob  der  Zustand der

Fahrzeugs eine Beschaffenheit aufwies, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer

nach Art der Sache erwarten darf (vgl. § 434 I 2 BGB). Hieran bestehen aber auch keine Zweifel. Bei

einem zum Kaufzeitpunkt neun Jahre alten Fahrzeug sind geringfügige ausgebesserte Parkschäden an

verschiedenen Stellen des Fahrzeugs durchaus naheliegend.
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3. Der Kläger kann seinen Anspruch ferner nicht auf § 812 I 1 i. V. mit § 123 I BGB stützen. Abgesehen

davon, dass es an einer Anfechtungserklärung gegenüber der Beklagten fehlt, hat der Kläger nach den

bindenden Feststellungen des Landgerichts auch eine arglistige Täuschung durch die Beklagte nicht

nachgewiesen, da nicht festgestellt werden konnte, dass er über die Vorschäden unzutreffend aufgek-

lärt wurde (vgl. zur Beweislast BGH, NJW 2001, 64 [65]) …

Probleme beim Autokauf?

Als spezialisierter Rechtsanwalt helfe ich Ihnen gerne weiter – ganz gleich, ob Sie Käufer oder Verkäufer sind. In-
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